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Einführung 

A. Vorhaben 

Diese Arbeit will die aus dem Völkerrecht, insbesondere der Souveränität 
der Staaten, ableitbaren Grenzen für extraterritoriales Verfahren verdeutli
chen. Umstritten sind diese Grenzen immer wieder im Verhältnis zwi
schen den USA und einigen europäischen Staaten im Rahmen des soge
nannten Justizkonfliktes. 

Ein Verfahren, das Bezüge zum Ausland aufweist, kann an vielen Stel
len die Frage aufwerfen, ob durch Verfahrensakte die Rechte eines frem
den Staates beeinträchtigt werden. An erster Stelle steht die Problematik 
der Gerichtsbarkeit. Mit der Bejahung der staatlichen Gerichtsbarkeit fällt 
oft die Entscheidung über das anwendbare materielle Recht, zumindest 
aber über das Kollisions- und Verfahrensrecht. Soll die unbefriedigende 
parallele Befassung von Gerichten verschiedener Staaten mit einem Sach
verhalt vermieden werden, so hat ein Staat mit Beziehungen zum streiti
gen Sachverhalt ein Interesse daran, daß andere Staaten diesbezüglich kei
ne Gerichtsbarkeit in Anspruch nehmen, so daß sich der Gestaltungswille 
dieses Staates durchsetzen kann. Bei der Zustellung können Akte im Aus
land notwendig werden, die die Frage der Vereinbarkeit mit der Souverä
nität des betroffenen fremden Staates aufwerfen. Im Ausland belegene 
Beweise könnten im Ausland untersucht oder ins Inland verbracht werden, 
um dort dem Verfahren zur Verfügung zu stehen. Ein Urteil mag Hand
lungen im Ausland anordnen und schließlich kann auch bei der Vollstrek
kung versucht werden, im Ausland belegenes Vermögen mitzuverwerten. 

Zu klären ist jeweils, wo die völkerrechtlichen Grenzen für solch ex
traterritoriales Handeln oder Anordnen verlaufen. Dabei geht es nicht um 
die Grenzen der Anwendbarkeit des staatlichen materiellen Rechts, also 
etwa der Problematik, ob auf die Absprachen amerikanischer Unterneh
men europäisches oder deutsches Kartellrecht Anwendung finden könnte. 
Die Eröffnung und Durchführung eines Verfahrens stehen im Mittelpunkt. 
Die Regelung der zwischenstaatlichen Rechtshilfe, insbesondere durch die 
Haager Übereinkommen, wird zwar bei der Staatenpraxis auch bespro-
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eben, eigentliches Ziel ist jedoch darzustellen, wie weit ein Staat extrater
ritorial tätig werden darf, ohne auf die Zustimmung eines fremden Staates 
angewiesen zu sein. 

B. Beispiels/all 

Die Deutsche Bank wird von einem amerikanischen Gericht aufgefordert, 
in den USA Unterlagen über die Kontoführung für einen deutschen Kun
den der Bank vorzulegen, um Vorwürfe über Steuerhinterziehungen des 
Bankkunden gegenüber dem amerikanischen Staat aufzuklären. Die Vor
legung in den USA würde gegen die vertraglichen Geheimhaltungspflich
ten der Bank gegenüber ihrem Kunden nach deutschem Recht verstoßen. 
Auf dieser Grundlage läßt der Kunde der Bank von einem deutschen Ge
richt untersagen, die Unterlagen dem amerikanischen Gericht zu präsentie
ren. 

In Fällen dieser Art wurde immer wieder von einer Verletzung der deut
schen Souveränität durch amerikanische Gerichte gesprochen. Der Souve
ränitätsbegriff ist jedoch schillernd und seine Inhaltsfüllung hängt sehr eng 
mit dem vertretenen Rechtskonzept zusammen. 

Wer die Staaten als eine Gemeinschaft versteht, die von vornherein 
darauf verpflichtet ist, eine Friedensordnung zu etablieren und die Unab
hängigkeit und die Selbstbestimmung der involvierten Staaten zu achten, 
der wird versuchen, für jeden Fall, der die Interessen mehrerer Staaten be
trifft, eine eindeutige Zuordnung von Kompetenzen zu finden. Nur derje
nige Staat soll dann etwa zuständig sein, dessen Interessen, Unabhängig
keit und Selbstbestimmung in der Konstellation am stärksten betroffen 
sind. Es bleibt die Suche nach den geeigneten Abwägungskriterien. Im 
Beispielsfall steht das Interesse Deutschlands an der Regelung des Schick
sals von Sachen, die auf seinem Territorium durch eigene Staatsangehöri
ge aufbewahrt werden, dem Interesse der USA gegenüber, ein Strafverfah
ren, dessen Sachverhalt den Schwerpunkt in den USA hat, nach den eige
nen Verfahrensregeln durchzuführen. Bei einer Abwägung wird meist dem 
Belegenheitsstaat der Vorrang eingeräumt werden. Die gleiche Souverä
nität der Staaten führt zu einer gegenseitigen Verpflichtung und Berechti
gung nach dem Kriterium der höchstmöglichen Selbstbestimmung in Ge
meinschaft und die Souveränität bezeichnet als Rechtsbegriff das Bündel 
der so erarbeiteten Rechte und Pflichten. 

Versteht man den Staat nicht als eine selbständige Person und eigentli
chen Bezugspunkt des Völkerrechts, sondern sieht man ihn als Mittel zur 
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Verwirklichung der Selbstbestimmung des Individuums in Gemeinschaft, 
dann müßte bei der Abwägung im Beispielsfall stärker untersucht werden, 
welche Interessen die involvierten Unternehmen an der Anwendung des 
einen oder anderen Rechts haben. Hier könnte die Möglichkeit zur demo
kratischen Mitbestimmung des anwendbaren Rechts ebenso eine Rolle 
spielen wie die Gewähr rechtlichen Gehörs und anderer Verfahrensrechte. 
Wie auch immer die Abwägung im Einzelfall ausfiele, jedenfalls dürfte 
der Einzelne nicht sich widersprechenden Handlungsanweisungen unter
schiedlicher Staaten ausgesetzt werden. Auch bei diesem Konzept wäre 
die Souveränität der Staaten gleichzusetzen mit deren Bündel an Rechten 
und Pflichten, die sich nun aus dem Ziel der maximalen Selbstbestimmung 
des Einzelnen in einer staatlich geordneten Weltgemeinschaft ableiten las
sen. 

Die soeben skizzierten Souveränitätsansätze stehen auf einem überpo
sitiven Rechtskonzept. Dem Staat wird ein Ziel vorgegeben und daraus 
lassen sich Kompetenzen und Grenzen staatlicher Macht folgern. Demge
genüber kann man Recht auch als ausschließlich von den Rechtssubjekten 
geschaffen verstehen. Der Staat wäre ein solches geschichtlich entstande
nes Rechtssubjekt und könnte seine Handlungsmöglichkeiten freiwillig im 
Zusammenwirken mit anderen Subjekten sichern und abgrenzen. Daraus 
entstünde nicht notwendigerweise eine geschlossene Rechtsordnung mit 
einer eindeutigen Zuweisung von Kompetenzen. Die Staaten hätten es 
selbst in der Hand, inwieweit sie sich rechtlich binden oder eher ungebun
den bleiben wollen. Für den Beispielsfall würde das bedeuten, daß eine 
Lösung nicht aus vorgegebenen Ordnungsprinzipien abzuleiten wäre, son
dern aus dem bisher von den Staaten geschaffenen positiven Recht. In die
sem Konzept ist die Souveränität zunächst noch kein Inbegriff von Rech
ten und Pflichten, sondern bezeichnet lediglich eine willens- und hand
lungsfähige, tatsächlich existierende Gemeinschaft, die von anderen Ge
meinschaften weitgehend unabhängig ist. Auf dieser Grundlage können 
dann Rechte und Pflichten im Einvernehmen mit anderen ähnlich gearte
ten Gemeinwesen entwickelt werden. 

Dieses kleine Beispiel sollte verdeutlichen, daß die Klärung der Aussa
gen des Völkerrechts für das extraterritoriale Verfahren eine Befassung 
mit der Struktur des Völkerrechts und dem zugrundezulegendem Rechts
konzept voraussetzt. Das prägt den Aufbau dieser Arbeit. 
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c. Vorgehensweise 

Im ersten Teil soll der hier zu verwendende Souveränitätsbegriff entwik
kelt und von anderen Ansätzen abgegrenzt werden. 

Im zweiten Teil werden die völkerrechtlichen Grundsätze, die für die 
Abgrenzung der staatlichen Jurisdiktionsgewalten relevant sind, auf der 
Grundlage des vertretenen Souveränitäts- und Rechtskonzepts erarbeitet. 

Im dritten Teil werden die gefundenen völkerrechtlichen Ergebnisse auf 
die Verfahrensrechte Deutschlands, der USA und Englands angewandt. 



1. Kapitel 

Souveränität als Bauprinzip 

A. Arbeitshypothese 

Die staatliche Souveränität soll im Folgenden als das Ergebnis der ge
schichtlichen Entwicklung hin zur Aufteilung der Welt in voneinander 
unabhängige Territorialstaaten gekennzeichnet werden. 

Die Souveränität wird hier zum einen verstanden als eine Eigenschaft 
des Staates, genauer gesagt der Staatsgewalt. Souverän und staatsbildend 
ist die Staatsgewalt, wenn sie einheitlich Verhaltensregeln und sonstige 
Normen für Staatsbürger und Staatsterritorium vorschreiben und durchset
zen kann. Ein Staat ist innerlich souverän, wenn und weil er für seine Bür
ger und auf seinem Gebiete der höchste Herrschaftsverband ist. 1 

Der Begriff beschreibt zum anderen als äußere Souveränität die Unab
hängigkeit eines Staates gegenüber anderen Staaten und sonstigen lnstitu
tionen.2 Eine Gesellschaft, die dem Befehl einer anderen gehorcht ist nicht 
souverän. Die Unabhängigkeit ist zunächst eine faktische. Diese Unabhän
gigkeit führt jedoch nicht zu einer Situation der Rechtlosigkeit.3 Die Sou
veränität der Staaten verleiht diesen aus sich selbst heraus zwar noch kei
ne eigenen Rechte. Sie ist nur Tatsache. Durch das Nebeneinander faktisch 

1Bindschedler, FS Guggenheim, S. 167; Verdross/Simma, § 35; Bleckmann, AVR, 
1985, S. 456, m.Nw., spricht von der unteilbaren, einzigen Staatsgewalt. 

2Zuerst wohl Verdross, Einheit, S. 46; Anzilotti, StlGH, A/B 41, S. 57; i.U.bspw: 
Verdross, FS v.d.Heydte, S. 706; Verdross/Simma, § 35; Bindschedler, FS Guggenheim, 
S. 170; Ders., Rechtsfragen, S. 70 f.; Erler, Berichte der dt. Gesellschaft für Völkerrecht, 
1, S. 35 ff. Kunz, S. 36 f.; Koppensteiner, S. 36 ff.; Steinberger, EPIL, 10, S. 408. Lau
terpacht, lnt. Law, S. 7, bestimmt die Unabhängigkeit ausdrücklich als Unabhängigkeit 
von anderen Staaten und von der Gemeinschaft der Staaten. Die Regel der Einstimmig
keit als völkerrechtlicher Grundsatz bewirke die Unabhängigkeit von der Staatengemein
schaft. Durch diese Bestimmung der Unabhängigkeit wird das Maß völkerrechtlicher 
(Nicht-)lntegration zum Bestandteil der formellen Begriffsdefinition. 

3StIGH, Serie A, Nr. 1, S. 25, Wimbledon Fall: . .la faculte de contracter des engage
ments intemationaux est precisement un attribut de la souverainete de 1' Etat. 
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unabhängiger Gemeinschaften, die miteinander in Kontakt stehen, entsteht 
jedoch oft ein Bedürfnis zur Rechtsschöpfung. Rechtsbegründer und 
Rechtssubjekte dieses Rechts werden dann die Staaten. Ihre effektiven Re
gierungen stellen gemeinsam die Legislative des zwischenstaatlichen 
Rechts. Die faktische Unabhängigkeit wird so transformiert in Rechte und 
Pflichten unter Aufrechterhaltung der rechtlichen Unabhängigkeit. Letzte
re bedeutet, daß neue Bindungen dem Rechtssubjekt Staat nur unter seiner 
Mitwirkung und Zustimmung im Rechtsschöpfungsvorgang auferlegt wer
den können. Die souveräne Staatlichkeit beinhaltet also keine Staaten
rechte, ist aber die Basis der Begründung von zwischenstaatlichem Recht. 
Sie ist das Bauprinzip des Völkerrechts. Die Staaten können sich aller
dings auch dem Recht ganz oder teilweise verweigern, so daß zwischen 
ihnen eine Situation vorrechtlicher Freiheit bestehen bleibt. Dieser Begriff 
der Souveränität wird nun näher erläutert. 

B. Geschichtliche Entwicklung 

1. Altertum 

Die folgende sehr kurze Darstellung des geschichtlichen Zusammenlebens 
von menschlichen Gemeinschaften bis zum allmählichen Werden des 
Staates im modernen Sinn wird zeigen, daß sich im Zusammenleben der 
Völker immer wieder Phasen der Koordination mit Phasen der Subordina
tion abgewechselt haben. Die Aufteilung der Welt in sich untereinander 
anerkennende Staaten erweist sich so nur als eine der denkbaren Alternati
ven menschlichen Miteinanders. Diese Aufteilung ist nicht von der Natur 
vorgegeben, was auch eine Ableitung von Regeln für das Verhalten der 
Staaten untereinander aus der Natur erschwert. Auf der anderen Seite steht 
insbesondere das Streben nach einer Weltregierung, motiviert durch den 
besonderen Machtanspruch eines Volkes oder seines Herrschers oder ge
leitet von der (religiösen) Vorstellung, daß die Gemeinschaft aller Men
schen am besten in einem Weltstaat zu realisieren sei. Die staatliche Un
abhängigkeit als Begriffsbestandteil der Souveränität erweist sich so als 
das Resultat oder auch nur als die Momentaufnahme einer geschichtlichen 
Entwicklung. 

Von einer Regelung der Verhältnisse zwischen unabhängigen Herr
schaftsgewalten kann erstmals in Vorderasien in der Zeit zwischen 1500 
und 1200 v. Chr. gesprochen werden. In dieser Zeit bildete sich zwischen 
den Reichen der Ägypter, der Hethiter, der Assyrer, der Mitanni sowie der 
Babylonier ein Gleichgewichtssystem. Es fand ein reger kultureller und 
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wirtschaftlicher Austausch statt und es wurden Verträge abgeschlossen, 
die die gegenseitige Gleichrangigkeit betonten. 

Abgelöst wurde diese Zeit der Koordination durch eine Zeit der Recht
losigkeit, die ab dem 9. Jh. v. Chr. durch die Macht der Assyrer ausgefüllt 
wurde. 1 Hierdurch entstand allerdings nicht erneut ein System der geord
neten Beziehungen zwischen den Völkern, weil den Assyrern daran nicht 
gelegen war. Sie strebten die ungeteilte Beherrschung der ihnen bekannten 
Welt an und duldeten daher keinen von ihnen Unabhängigen neben sich. 

Nach dem Verfall der assyrischen Macht im 7. Jh. bildete sich wieder
um ein System mehrerer Mächte mit gleichrangigen Beziehungen und 
Bindungen untereinander. Es überdauerte nur ein halbes Jahrhundert, um 
dann erneut von einem Reich mit Weltanspruch abgelöst zu werden, dem 
des Achämeniden Kyros. 

Im heutigen Griechenland entwickelte sich in der Zeit zwischen dem 
6. Jh. v. Chr. und der Zerschlagung im Jahre 338 v. Chr. eine Vielzahl 
voneinander unabhängiger Stadt- oder Gemeindestaaten. Zwischen diesen 
Verbänden galt der Grundsatz der Gleichheit. 2 Auf dieser Basis kam es zu 
einem engen Netz von Bindungen. So hat sich zwischen den griechischen 
Gemeinwesen bereits eine Schiedsgerichtsbarkeit herausgebildet und ein 
Fremdenrecht. Zu nennen sind weiterhin die Begründung eines Gesandt
schaftswesens und der Abschluß von Handelsverträgen und Münzabkom
men. 3 

Mit äußeren Mächten, den Persern, Karthagern, Etruskern und Römern 
ergaben sich ebenfalls Kontakte auf der Grundlage gegenseitiger Unab
hängigkeit, auch wenn dies gegenüber dem Perserreich der Achämeniden 
theoretisch von beiden Seiten ausgeschlossen war. Die Griechen sahen 
Nichtgriechen nicht als gleichwertig an, während die Perser sich das Ziel 
der Weltherrschaft gesetzt hatten. 

Trotz der Realität der Kontakte nach außen wie nach innen soll eine 
theoretische Durchdringung des Nebeneinanders gleicher Mächte nicht 
stattgefunden haben.4 Jellinek5 spricht jedenfalls der Autarkie des Aristo
teles zurecht die Vergleichbarkeit mit unserem Begriff der Souveränität 
ab. Während die Autarkie einen Zustand der Selbstgenügsamkeit darstellt, 
einen Zustand, in dem es einer Gemeinschaft möglich ist, ganz aus sich 

IVgl. zum Folgenden Strupp/Schlochauer, Bd. 3, S. 680; v. Kleffens, RdC 82, 13 ff.; 
Grewe, Epochen, S. 27 ff. 

2v. Kleffens, RdC 82, S. 13 ff. 
3Korowicz, Introduction to international law, S. 25 . 
4v. Kleffens, RdC 82, S. 14. 
5Jellinek, Allg. Staatslehre, S. 435 ; anders Gilson, Sovereign equality, S. 7. 
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heraus und ohne Bezug zu anderen Mächten zu leben, so geht es Souverä
nität um die tatsächliche Freiheit von Fremdbestimmung ohne daß sie 
durch Abschottung erkauft werden müßte. 

Die Epoche des römischen Reichs war geprägt von der Reichsidee, der 
territorial unbegrenzten Herrschaft. Die umfängliche Weltherrschaft wurde 
zwar nie erreicht. Doch stand der Anspruch einer unbegrenzten Herrschaft 
der Anerkennung der Unabhängigkeit der Parther oder der Sassaniden ent
gegen. 

Immerhin stammt aus dieser Zeit eine Definition der Freiheit eines 
Volkes, die dem Unabhängigkeitsbestandteil des Souveränitätsbegriffs 
sehr nahe kommt: Liber populus externus est qui nullius alterius populi 
potestati est subjectus.6 Ob und gegebenenfalls welche Rechte und Pflich
ten aus einer solchen Freiheit im Verhältnis zu Rom entstehen, war nicht 
Gegenstand der Betrachtung. Auch wenn also Rom keineswegs allein auf 
seiner Welt war, so hat diese Tatsache doch nicht dazu geführt, das Ver
hältnis zu den anderen bestehenden Mächten zu definieren. 7 

Die Jahre von 400 bis 800 n. Chr. gelten als Übergangszeit von der Antike 
zum Mittelalter. Die Herrschaft Roms wird zunächst geteilt. Byzanz 
nimmt die Stellung des zweiten Roms ein. Die Schwächung und spätere 
Eroberung Westroms durch die Westgoten zerstört die zentrale Macht in 
Europa. Neben dem Reich der Sassaniden im Osten und Byzanz entstehen 
so im ehemaligen römischen Reich Verbände der Germanen. Die Franken 
erlangen auch in Italien die Macht, nachdem der byzantinische Einfluß 
dort geschwunden war und das Langobardenreich im Jahre 774 geschlagen 
werden konnte. 

Die Kaiserkrönung Karls des Großen im Jahre 800 zeigt jedoch, daß die 
Idee einer umfassenden Gemeinschaft, eines Reiches oder Imperiums noch 
nicht vergangen war. Die christliche Religion wurde als wesentliche Stüt
ze der Reichsidee einbezogen. Dem einen Gott entsprach die eine, christ
lich geprägte menschliche Gemeinschaft, die ihr Oberhaupt in Kaiser oder 
Papst finden sollte. Es ist dieses Ziel oder besser diese Vorstellung einer 
einheitlichen Gemeinschaft der Menschen, die der Unabhängigkeit Einzel
ner Verbände gegenübersteht. 

6oigesten 49, 15,7, aufgenommen von Grotius in de jure belli ac pacis I, 2 par. 21, 4; 
zitiert bei v. Kleffens, RdC 82. 

7v. Kleffens, RdC, 82, 14 ff. 
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Das Nebeneinander von gegenseitig unabhängigen Gemeinschaften, die 
diese Unabhängigkeit auch achten, ist also keine Selbstverständlichkeit. 
Erste Voraussetzung ist, daß tatsächlich gleichgeordnete Gesellschaften 
existieren. Weiterhin muß die Gleichordnung erkannt und anerkannt wer
den. Zu einer ernsthaften Auseinandersetzung mit dieser Gleichordnung 
kommt es ferner nur, wenn der Kontakt zwischen den Gemeinschaften das 
erfordert. Die unterschiedliche Größe und Struktur der Einheiten verrin
gert das Interesse aneinander. Lediglich das Anwachsen der Berührungs
und Konfliktfelder zwischen einer Mehrzahl ähnlich strukturierter Ge
meinschaften schafft den Nährboden für die Umwandlung der faktisch be
stehenden aber rechtlich ungeschützten Unabhängigkeit in ein System ge
genseitiger Anerkennung, gegenseitiger Rechte und Pflichten und die 
rechtliche Abgrenzung der staatlichen Machtsphären unter Verzicht auf 
einen Regierungsanspruch gegenüber dem Nachbarn. Bevor diese Um
wandlung geschieht, stellt sich die Frage nach den Möglichkeiten und 
Grenzen extraterritorialer Jurisdiktion nicht, weil diese eine Rechtsfrage 
ist und die Existenz einer Rechtsordnung voraussetzt. 

2. Die Entwicklung zur Staatlichkeit8 

Die Souveränität beschreibt, ins Innere des Staates geschaut, nach dem 
oben Gesagten die einheitliche und einheitsstiftende Staatsgewalt, wie sie 
sich geschichtlich herausgeschält hat. Daher sollen wiederum kurz die 
Merkmale dieser Staatlichkeit anhand der europäischen Entwicklung er
läutert werden. 

Die Staatsgewalt kennzeichnet, daß sie nicht aus Einzelkompetenzen 
besteht, sondern eine inhaltlich im wesentlichen nicht begrenzte Allzu
ständigkeit umfaßt. 

Diese allzuständige einheitliche Staatsgewalt kannte das Mittelalter zu
nächst nicht. In dreierlei Hinsicht traf die Allzuständigkeit auf Hindernis
se. Von außen beanspruchten Papst und Kaiser eine territorial nicht be
grenzte Kompetenz. Beide Institutionen sahen sich als Spitze der Gemein
schaft der Christen und forderten aus diesem Selbstverständnis heraus, 

ss. vor allem: v.d.Heydte, Geburtsstunde des souveränen Staates; Ders„ VöR I; Ber
ber in Larson/Jenks, S. 79 ff.; Gilson, Conceptual system, S. 7 ff. ; Jellinek, Allg. Staats
lehre, S. 435 ff. ; v. Kleffens, RdC 1953 1 (82), 1 ff.; Schaumann, Gleichheit; 
Strupp/Schlochauer, S. 690 ff.; Sukiennicki, Souverainete; Wilks, Sovereignty. 
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Einfluß auf die übrigen Glieder der Gemeinschaft ausüben zu können.9 

Auf der anderen Seite bestand im Staatsinnern ein ausgeprägtes Feudalwe
sen. Dieses Feudalwesen führte dazu, daß viele Angelegenheiten zwischen 
den einzelnen Gliedern der Gemeinschaft nicht der direkten Rechtsgewalt 
des Fürsten unterstellt waren. Die Lehnsherren beanspruchten für sich 
selbst, Streitfälle in ihrem eigenen Bereich zu regeln. So existierten unter
halb der Ebene der Fürsten Einheiten, die ihr eigenes Leben führten. Auch 
wenn Lehnsherren ihr Lehen vom Fürsten erhalten hatten und ihre Herr
schaft ursprünglich im Recht des Fürsten wurzelte, so war die Herrscher
gewalt im Ergebnis doch geteilt und auf verschiedenen Ebenen angesie
delt. Bündnisse konnten zwischen den Vasallen eines Fürsten mit einem 
anderen Fürsten geschlossen werden. Die Treuepflichten waren im we
sentlichen personal und nicht territorial geprägt. Auch im Innern eines 
Gemeinwesens wurden Konflikte im Fehde- und Widerstandswesen durch 
die kriegerische Auseinandersetzung ausgetragen. Ein einheitliches Ent
scheidungs- und Gewaltmonopol fehlte . 10 

Die Sammlung und Homogenisierung der Herrschaftsgewalt erfolgte 
über Jahrhunderte. 11 Auch danach war noch ein weiterer Schritt notwen
dig, um ein universelles Völkerrecht zu schaffen, die Anwendung des Ge
dankens souveräner Gleichheit auf Staaten anderen religiösen oder kultu
rellen Hintergrunds. Dieser Schritt ist mit letzter Konsequenz erst in die
sem Jahrhundert gegangen worden. 12 

9Grewe, Epochen, S. 55 ff., 69 betont, daß nach der neueren Forschung die Rhetorik 
der beiden Mächte erheblich stärker war als ihr tatsächlicher Einfluß auf die Rechts- und 
Lebenswirklichkeit. Dennoch bleiben auch bei seiner Darstellung Papst und Kaiser 
Kräfte, die auf dem Weg der Schaffung moderner souveräner Staaten zu überwinden 
waren. 

IOvgl. Grewe, Epochen, S. 83 ff. 
11 Deswegen ist auch umstritten, ab welchem Zeitpunkt von einem europäischen 

Staatensystem gesprochen werden kann. So nennt Kienast bereits das Jahr 1198, den Tod 
Heinrichs VI, mit dem das Imperium zusammenbrach. Andere beziehen sich auf das En
de des 15.Jh„ weil erst zu dieser Zeit ausreichend enge Beziehungen zwischen den Herr
schaftsverbänden entstanden seien und sich Spanien, Frankreich und England im Innern 
genügend gefestigt hätten, um auch im Außenverhältnis als geschlossener Staat aufzu
treten. Ferner entwickelte sich zu dieser Zeit ein Streben nach politischem Gleichgewicht 
zwischen mehr und mehr unabhängigen Verbänden sowie das Gesandtenwesen, s. Grewe, 
Epochen, S. 33 ff. m.Nw. 

12vgl. Grewe, Epochen, S. 685 . 
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